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Maßnahmen im Störungsfall 
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M A S S N A H M E N  I M  S T Ö R U N G S F A L L 
  gemäß §14 Eisenbahnkreuzungsverordnung 1961   

 
Eisenbahnkreuzung in km 23,362  auf der Strecke Lieboch – Wies-Eibiswald 

(Bestandsstrecke der GKB angeschwenkt an den Koralm bahnhof Weststeiermark) 
 

 
Fahrstraßengeschaltete Vollschrankenanlage mit Lichtzeichen; Gemeindestraße – fernüberwacht 
in einer geplanten BFZ. 

1  

I. Gemäß § 14 Abs. 1 EKVO 1961 – Es ist vorzusorgen, dass Schienenfahrzeuge vor der EK anhalten   
und erst nach Abgabe akustischer Signale  die Fahrt fortsetzen. 

 
II. Gemäß § 14 Abs. 3 EKVO 1961 – Bewachung der EK  mit gleichzeitiger Abgabe akustischer Signale  

von km 23,200 (Ri1) bzw. von km 23,500 (Ri2) bis zur EK.     
  

2  

3 BEWACHUNG (zu Punkt II)  
 
1. Regelung durch Armzeichen.  
 
2. Art der Verständigung  (zwischen Bedienungs-/Überwachungsstelle u. Bewachungsorgan):  

Fernsprecher 
 
3. Anzahl der Bewachungsorgane: 1  
 
4. Ausrüstung   der Bewachungsorgane: 

Rot-weisse Armbinde bzw. Gürtel oder Kleidungsstücke in Warnfarbe. (Diese müssen ab Beginn der 
Abenddämmerung bis zur vollen Tageshelle sowie bei unsichtigem Wetter zumindest teilweise 
rückstrahlend ausgeführt sein.) Signalpfeife, Signalfahne bzw. Signalstab oder Winkerkelle die rotes Licht in 
einem kreisrunden Leuchtfeld nach beiden Fahrtrichtungen der Straße zeigen müssen; Zugverzeichnis für 
Schrankenwärter, richtig zeigende Uhr.  

 
5. Standort  der Bewachungsorgane: (gemäß Skizze) 

Das Bewachungsorgan steht am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Signalgebers S 2. 
      Bewachung durch: ÖBB-Infrastruktur AG – AS-Graz 
 
6. Die Sicherung der Eisenbahnkreuzung hat das Bewachungsorgan wie folgt durchzuführen: 

 

Bei Tag  vorerst einen Arm mit dem Signalstab, der Winkerkelle oder der Signalfahne senkrecht nach oben 
und anschließend beide Arme quer zu beiden Fahrtrichtungen der Straße halten. Nachdem dieses Zeichen 
gegeben wurde, darf das Bewachungsorgan nach Verkehrszulässigkeit die Arme senken. 
Ab Beginn der Abenddämmerung  bis zur vollen Tageshelle sowie bei unsichtigem Wetter  einen Arm mit 
dem Signalstab oder der Winkerkelle senkrecht nach oben zu halten und wiederholt geringfügig seitlich zu 
schwenken. Nachdem dieses Zeichen gegeben wurde, darf das Bewachungsorgan nach 
Verkehrszulässigkeit den Arm senken. 
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7. Wenn die Schrankenbäume nicht mitverwendet werden können, sind die Straßenverkehrszeichen 

„Bahnübergang mit Schranken“ durch„Bahnübergang ohne Schranken“ zu überdecken.  
Aufbewahrungsort der Verkehrszeichen: ÖBB-Infrastruktur AG – AS-Graz 

 
8. Unterstandmöglichkeit : in der Schaltstation 
 
9. Zuständige Exekutive: Polizeiinspektion Groß St. Florian; Adresse: 8522 Groß St. Florian, Marktplatz 5; 

Tel.Nr.: 059 133 - 6103-100 
 





 

 K_WD-EB01-502SF-00-4102-F00 

Seite 27 von 33 
ÖBB-Infrastruktur AG  
GB Strecken- und  
Bahnhofsmanagement 

ABSCHNITT  
1.7 



 

 K_WD-EB01-502SF-00-4102-F00 

Seite 28 von 33 
ÖBB-Infrastruktur AG  
GB Strecken- und  
Bahnhofsmanagement 



 

 K_WD-EB01-502SF-00-4102-F00 

Seite 29 von 33 
ÖBB-Infrastruktur AG  
GB Strecken- und  
Bahnhofsmanagement 



 

 K_WD-EB01-502SF-00-4102-F00 

Seite 30 von 33 
ÖBB-Infrastruktur AG  
GB Strecken- und  
Bahnhofsmanagement 

 

 



 

 K_WD-EB01-502SF-00-4102-F00 

Seite 31 von 33 
ÖBB-Infrastruktur AG  
GB Strecken- und  
Bahnhofsmanagement 

 
 

ANSICHTEN  
BEDIENUNGSEINRICHTUNG  

 
 

OORRTTSSSSCCHHAALLTTEERR  
für die EKSA km 23,362 

der Strecke 
Lieboch – Wies-Eibiswald 

(Bestandsstrecke der GKB angeschwenkt an den Koralmbahnhof Weststeiermark) 
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UNTERLAGE FÜR  
SPÄTERE ARBEITEN  

 
 
11..  BBaauuvvoorrhhaabbeenn  
 
            Errichtung der Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage in km 23,362 der Strecke 
            Lieboch – Wies-Eibiswald (Bestandsstrecke der GKB angeschwenkt an den 
            Koralmbahnhof Weststeiermark) 
 
  
 Sicherung durch eine fahrstraßengeschaltete Vollschrankenanlage mit Lichtzeichen   
            gemäß § 8 EKVO 1961. 
 
 Die Bauarbeiten sind für das Jahr 2020/2021 vorgesehen. 
 
 
22..    BBaauuhheerrrr   
  
 ÖBB-Infrastruktur AG 
 
 
33..  WWaarrttuunngg  
 
            Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten werden gemäß den gültigen 
            Dienstvorschriften (S 80) und dem Instandhaltungsplan durch entsprechend geschulte 
            und geprüfte Bedienstete der ÖBB-Infrastruktur AG durchgeführt. 
            Betriebsbehindernde oder sicherheitsrelevante Schäden oder Störungen werden sofort  
            bzw. binnen kurzer Frist behoben. 
            Bei Wartungsarbeiten an der Gleiseindeckung sind erforderlichenfalls Straßensperren 
            sowie Maßnahmen die keine Fahrten auf der Eisenbahnkreuzung zulassen 
            vorzusehen. 
            Es ist die EisbAV gemäß §26 zu berücksichtigen. 
 
 
44..  AAnnggaabbeenn  zzuurr   UUnntteerr llaaggeennvveerrwwaall ttuunngg  
 
 Folgende Unterlagen liegen in Papierform bei der ÖBB-Infrastruktur AG,SBM RB Süd1   
 
 - Einreichprojekt 
 - §40-Erklärung 
 - Maßnahmen im Störungsfall (Bewachung) 
 - Verzeichnis der Maßnahmen im Störungsfall 
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SICHERHEITS- UND  
GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT 

gem. § 5 ASchG  
  

 
Erstellt am 06.05.2011 
Gerhard Gruber 
ÖBB-Infrastruktur AG 
 
 

     Projektinhalt:  
     Neuerrichtung der EK-Sicherungsanlage in km 23,362 der Strecke Lieboch – Wies-Eibiswald 

(Bestandsstrecke der GKB angeschwenkt an den Koralmbahnhof Weststeiermark) 
 

 
Arbeitsplatz/-bereich:  

     Eisenbahnkreuzung in km 23,362 der Strecke Lieboch – Wies-Eibiswald 
     (Bestandsstrecke der GKB angeschwenkt an den Koralmbahnhof Weststeiermark) 
     und die dazugehörige Schaltstation.  

 
Arbeitsvorgänge:  
• Zug- und Nebenfahrten eines zugelassenen Eisenbahnverkehrsunternehmens gemäß des 

Technischen Berichts und die Maßnahmen im Störungsfall gemäß Störungsblatt. 
 

Zahl der zum Zeitpunkt der Gefahrenermittlung und – beurteilung beschäftigten 
Arbeitnehmer:  
In dem o.g. Arbeitsbereich ist kein Arbeitnehmer ständig beschäftigt. 
 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren  
Ein schienengleicher Eisenbahnübergang birgt die Gefahr einer Kollision zwischen einem 
Schienenfahrzeug und Straßenverkehrsteilnehmern. 
Daher sind Eisenbahnkreuzungen nach Maßgabe der Eisenbahnkreuzungsverordnung 1961 zu 
sichern. 
 
Maßnahmen zur Gefahrenverhütung  
Die Eisenbahnkreuzung wird gem. § 8 EKVO 1961, (Schrankenanlage), gesichert.  
 

 
 

Mitbefasste Personen 
 

3.1.1.1.1.1 Sicherheitsfachkraft: 
 
3.1.1.1.1.2 Technischer 

Bearbeiter: 
 

 
 
 

Horst Kienberger 
 
Peter Weilenmann 
 

Infrastruktur AG  
 
Infrastruktur AG - ES 
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